
 
 

 
Saarbrücken, 12. März 2012 



2 

 

 

 

o Den KJP kennen und verstehen 

 

o FORM vor Inhalt (?) –  INHALT vor Form (!) 

 

o Erörterung  des Basismodell zur Förderung der 

JVA national 
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Den KJP  

kennen  

und  

verstehen 
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 Programme 

Internationale Jugendarbeit 

Jugendverbandsarbeit national 

EuFiS 

EuFiS 
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 Gründung und Begründung 
  

• 18. Dezember 1950 in Kraft getreten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gegenprojekt zu den totalitären und zentralistischen 
Jugendorganisation des  „Dritten Reichs“ 
 

• Förderung weltanschaulicher unabhängiger Träger der Jugendarbeit 
 
 

Bundesjugendplan 

Jugendpolitische Aspekte  Jugendpädagogische Aspekte 
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  Meilensteine seiner Veränderung 
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• Anzahl der Förderziele  

• und Förderprogramme 

 

1993  
Umbenennung in 
Kinder- und Jugendplan 
des Bundes (KJP) 
 
19.12.2000 
grundsätzliche 
Überarbeitung der 
Richtlinie. 
 

   verändert 16.01.2012 
 

(………………….) 
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Gebühren 
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Wenn wir ein 

            lares             a            ositionieren, 

 

 

     dann             ein                onglieren 

 

              mit           rogrammen 
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Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 
 
• § 11 Jugendarbeit 
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung 

erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 
Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mit gestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 
hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und 
Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und 
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 
 

Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit 
und gemeinwesenorientierte Angebote. 
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(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 
 
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, 

sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 
technischer Bildung. 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel  und Geselligkeit, 
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 
4. Kinder- und Jugenderholung, 
5. Jugendberatung. 
 
(4)   Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. 

Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang 
einbeziehen. 
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 § 12 Förderung der Jugendverbände 
 
(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und 

Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen 
Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern. 

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von 
jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und 
mit verantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und in der 
Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber 
auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch 
Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und 
Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und 
vertreten. 
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Aufgaben 

o Tätigkeit der Kinder- und 
Jugendhilfe angeregt und 
gefördert werden 

o Soll zur Verwirklichung der Ziele 
und Aufgaben junger Menschen 
dienen. Junge Menschen ihre 
Persönlichkeit frei entfalten, ihre 
Rechte wahrnehmen und ihrer 
Verantwortung  in Gesellschaft 
und Staat gerecht werden können. 

o Gleichstellung von Mädchen und 
Jungen 

o Leistungsfähige Infrastruktur der 
Kinder- und Jugendhilfe auf 
Bundesebene schaffen und 
sichern 

Zielgruppen 

o Junge Menschen, die das 27. 
Lebensjahr noch  nicht 
vollendet haben 

o Eltern und andere 
Erziehungsberechtigte 

o Ehren-, neben- und 
hauptamtlich in der 
Jugendhilfe Tätige und andere 
Multiplikatoren und 
Multiplikatorinnen 
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Allgemeine Förderungsgrundsätze 

o Gefördert werden Zentrale 
Maßnahmen nichtstaatlicher 
Organisationen 

o Projekte von bundesweit 
repräsentativer Bedeutung 

o Internationale Maßnahmen 

 

Nicht gefördert werden 

o Maßnahmen, die nach Inhalt, 

Methodik und Struktur  

überwiegend schulischen 

Zwecken, dem 

Hochschulstudium, der 

Berufsausbildung außerhalb der 

Sozialarbeit, dem Breiten- und 

Leistungssport , der religiösen 

oder weltanschaulichen 

Erziehung, der Erholung oder 

der Touristik dienen 

o Maßnahmen und Projekten mit 

agitatorischen Zielen 
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Die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, wer 

o Fachliche Voraussetzung für die geplante Maßnahme bietet 

o Die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche 
Verwendung der Mittel bietet 

o Gemeinnützige Ziele verfolgt 

o Eine angemessene Eigenleistung erbringt 

o Die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit 
bietet 

 

Gewährung des Zuschusses 

o Deutsche Sportjugend in ihrer Funktion als mitverantwortliche 
Zentralstelle des  Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. 
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Förderungsarten 

o Projektförderung 

o Institutionelle Förderung  

 

Finanzierungsarten 

o Teilfinanzierung 

o Festbetragsfinanzierung 

o Vollfinanzierung 

 

 

Umfang und Höhe der 

Finanzierung 

o Von einem bis zu höchstens 28 
Tage 

o Abgeltung von Fahrtkosten je 
Teilnehmer ein einmaliger 
Festbetrag 
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 Ohne Antrag keine Förderung 

 

  Die Anträge sind nicht formlos 
 

  

Ohne Verwendungsnachweis 

keine Auszahlung 
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Form vor Inhalt (?) 

– 

Inhalt vor Form (!) 



18 



Das ist ein MUSS!!! 

• Vorplanungslisten 

• Verwendungsnachweis besteht aus 

 

o Einladung der Veranstaltung 

o Tagesordnung / Programm der Veranstaltung 

o Sachbericht nach Raster 

o Teilnehmerliste 

o Protokoll 

o weitere begründete Anlagen 19 
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Verwendungsnachweis 
Nach Durchführung der Maßnahme muss ein Verwendungsnachweis bei der dsj-

Geschäftsstelle eingereicht werden. 

Dem Verwendungsnachweis sind bei Arbeitstagungen, Fortbildungen, Sportliche 

Jugendbildungen, Kulturelle Bildungen und Politische Bildungen folgende Unterlagen 

beizufügen: 

 

1. Formblatt Verwendungsnachweis Seite 1 (Anerkennung) 

2. Formblatt Verwendungsnachweis Seite 2 (Kosten- und Finanzierungsplan) 

3. Einladung der Veranstaltung 

4. Tagesordnung / Programm der Veranstaltung 

5. Sachbericht nach Raster 

6. Teilnehmerliste 

7. Protokoll (nur bei Arbeitstagungen muss zusätzlich ein Protokoll sowie die dazugehörigen 

Anlagen  eingereicht werden) 

8. weitere begründete Anlagen (Zeitungsartikel, Unterlagen als Anlagen der Veranstaltung, 

Bilder) 
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1. Formblatt Verwendungsnachweis Seite 1 (Deckblatt / Anerkennung) 

 

Die erste Seite des Verwendungsnachweises muss unterschrieben und 

mit einem Stempel versehen sein. 
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2. Formblatt Verwendungsnachweis Seite 2 (Kostenfinanzplan) 

 

Die Angaben, die auf dieser Seite des Verwendungsnachweises 

eingetragen werden, müssen den tatsächlichen Daten und Zahlen der 

Veranstaltung entsprechen. 

Die Zahl der Teilnehmer/-innen richtet sich nach der beigefügten 

Teilnehmerliste. 

Der Betrag der Gesamtausgaben entspricht dem Betrag der 

Gesamteinnahmen. 

Die Kosten der Veranstaltung ergeben sich aufgrund der tatsächlichen 

Ausgaben (Belege). Die Gesamteinnahmen berechnen sich wie folgt: 
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a) Beiträge für Teilnehmende: falls vorhanden 

b) Vorausleistungen des Trägers: 20 % der Gesamtausgaben (auch 

wenn Teilnehmergebühren gezahlt wurden) 

c) Sonstige Einnahmen: falls vorhanden 

d) Öffentliche Zuschüsse: falls vorhanden 

e) Beantragte KJP-Zuwendungen: nach Abzug der Beträge von a) bis d) 

= 80 % der Restkosten. 

 

Der Kosten- und Finanzierungsplan muss unterschrieben werden.  
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In der Teilnehmerliste muss jede Spalte von allen Teilnehmer/-innen 

ausgefüllt werden. In der Spalte 6 muss bei Teilnehmern über 27 Jahre 

die genaue Funktion der Tätigkeit in der Jugendhilfe eingetragen 

werden. Auf der ersten Seite der Teilnehmerliste wird die Summe der 

Teilnehmertage eingetragen und von der Leiterin bzw. dem Leiter der 

Veranstaltung unterschrieben. 

 

 

Teilnehmerliste 
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Teilnehmerliste 

Ausländische Teilnehmer, wie beispielsweise Austauschschüler etc., 

können im Rahmen der Jugendverbandsarbeit national auf Grundlage der 

Richtlinien des KJP des Bundes nicht gefördert werden. Sie werden 

daher bei der Bearbeitung des Verwendungsnachweises nicht 

berücksichtigt. 
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5. Sachbericht nach Raster 

 

Der Sachbericht wird nach dem vorgegebenen Raster erstellt.  

Er bezieht sich in allen Punkten auf die durchgeführte Maßnahme. 
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Erörterung des 

Basismodells 

zur Förderung 

der  

JVA national 
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Basismodell zur Förderung der Jugendverbandsarbeit national 

Stand 24. September 2011 

Förderung 

auf Grundlage der Richtlinien des 

Kinder- und Jugendplan des Bundes 

(KJP) ohne Personalkosten 

o Mittelzu-/verteilung 

o Planungssicherheit 

o Handlungssicherheit 

o Transparenz 

o Nachvollziehbar 

o Gerecht 
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Basismodell zur Förderung der Jugendverbandsarbeit national 

Stand 24. September 2011 

Förderung 

auf Grundlage der Richtlinien des 

Kinder- und Jugendplan des Bundes 

(KJP) ohne Personalkosten 

I. 

Kontinuität 

Nachhaltigkeit 

(70%) 

II. 

Qualitätsentwicklung 

Qualitätssicherung 

(15%) 

III. 

Engagement 

(10%) 

bezogen auf das 

Vorjahr  der 

Antragstellung 

IV. 

Mitgliederstärke 

(5% / 2,5%) 

aktuelle DOSB-

Bestandserhebung 

 zum  

Antragstermin 



35 35 35 

I. 

Kontinuität 

Nachhaltigkeit 

(70%) 

• Durchschnitt der ausgezahlten Fördersummen für die 

Maßnahmen innerhalb der letzten 3 Jahre. 
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Jahr 2008 2009 2010 

Betrag 25.500,00 23.000,00 26.500,00 

Summe 75.000,00 

Durchschnitt der 3 Jahre 25.000,00 

70 % des Durchschnittswertes 17.500,00 

Beispiel zur Berechnung der 

Nachhaltigkeit 

Ist  die Planungssumme für das aktuelle Jahr. 
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II. 

Qualitätsentwicklung Qualitätssicherung 

(15%) 
 

bezogen auf aktuell lfd. Jahr/Maßnahmen 

• 1. Inhaltliche Umsetzung 7,5% 

 

 Themensetzung erfolgt durch den Vorstand der 

dsj, unter Berücksichtigung entsprechender 

Erörterung in den ständigen Konferenzen 

(Gesamtschau der Verbandsaktivitäten) 

 

(Engagement über Themen) 
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• 2. Formale Umsetzung 

 

 2a) Fristgerechte Vorlage des VN: 2,5% 

 Eingang in der dsj-Gst. innerhalb von 42 

 Kalendertagen nach Ende der Veranstaltung 
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 Grundsatz: 

 Der Verwendungsnachweis (VN) muss innerhalb von 

42 Kalendertagen nach Ende der Veranstaltung in der 

dsj-Geschäftsstelle eingehen. Fällt dieser Tag auf 

einen Feiertag (in Hessen!), so verlängert sich die 

Frist auf den nächsten Kalendertag, der kein 

Samstag, kein Sonntag oder hessischer Feiertag ist.  

 

2a) Definition: Fristgerecht (nach der AG FV) 



40 40 

 Ausnahme 1: 

  Maßnahmen, die nach dem 13.10. bis zum 23.11. 

eines Jahres stattfinden, sind bis zum 24.11. durch 

einen VN abzurechnen, um den Zuschuss in dem 

Geschäftsjahr zu erhalten. Wenn dies nicht möglich ist, 

ist zumindest durch einen voraussichtlichen VN 

(Proforma-Abrechnung) abzurechnen, bzw. belegt 

werden muss. 
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 Ausnahme 2:  

 Maßnahmen, die ab dem 24.11. eines Jahres 

stattfinden, sind bis zum 24.11. mit einem 

voraussichtlichen VN (Proforma-Abrechnung) 

einzureichen. Auf dieser Grundlage wird die 

Maßnahme noch im laufenden Geschäftsjahr als 

Vorschuss vorbehaltlich einer noch vorhandenen 

Restquote ausgezahlt. In diesem Fall ist der 

tatsächlich VN dann bis zum 15.01. des Folgejahres 

einzureichen. 
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• 2. Formale Umsetzung 

 

2b) Vollständigkeit des VN: 2,5% 

 lt. Inhaltsverzeichnis auf dem VN-

 Deckblatt 
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2b) Definition: Vollständigkeit 

 

 Als unvollständig wird ein Verwendungsnachweis 

angesehen, wenn ein, der im Deckblatt des VN 

aufgeführten Anlage fehlt. Dann wird ein Malus 

angerechnet. 
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• 2. Formale Umsetzung 

 

2c) Ordnungsmäßigkeit des VN: 2,5% 

 keine Nacharbeit / Nachfrage  
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 Ordnungsgemäß ist ein VN dann, wenn es keinerlei 

Nachfragen durch die Geschäftsstelle beim 

Letztempfänger gibt. Fehlende Angaben, die sich 

jedoch aus dem Kontext der anderen Unterlagen 

zweifelsfrei erschließen lassen, führen nicht zu einem 

Malus. 

2c) Definition: ordnungsgemäße Vorlage 
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III. 

Engagement 

(10%) 
 

bezogen auf das Vorjahr  der Antragstellung 

• Teilnahme an der VV / dem JHA 

und 

• Teilnahme an mind. einer Arbeitstagung der Jugendsekretär/-
innen (nur bei Personalkostenförderung der MO) 

und 

• Teilnahme an mind. 2 von der dsj offen ausgeschriebenen 
Maßnahmen pro Jahr, sofern diese nicht unter Punkt 1 fallen 

 

In den Jahren, in denen ein Jugendevent der dsj stattfindet,  

kompensiert die Mitwirkung die Maßnahmen unter Punkt 3 
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IV. 

Mitgliederstärke 

(5% / 2,5%) 
 

aktuelle DOSB-Bestandserhebung zum  Antragstermin 

• Mitglieder gem. KJP bis 27 Jahre 

 

≥ 100.000 Mitglieder         5,0% 

 

< 100.000 Mitglieder         2,5% 
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Freibleibende Mittel können für 

„Erstmaßnahmen neuer MO“ verwandt 

werden. 

Nach II.2 ≈ € 8.361,00 (fristgerecht, vollständig, ordnungsgemäß) 

Nach IV. ≈ € 4.500,00 (Größe) 

Möglichkeit von Härtefallregelung! 
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 Programme 

Internationale Jugendarbeit 

Jugendverbandsarbeit national 

EuFiS 
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Evaluation 

dieser 

Maßnahme 

KJP 

o Nach der Tagung 


